
Sanierungssatzung der Gemeinde Unterbreizbach für das städtebauliche  
Sanierungsgebiet „Ortskern Unterbreizbach“ 

 
 
Aufgrund des § 19 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.1.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert am 10.4.2018 (GVBL. S.74) und § 142 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Unterbreizbach in seiner Sitzung vom 26.02.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. Dieser Bereich soll 
durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert oder umgestaltet werden. Das ins-
gesamt etwa 13,7 ha umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und er-
hält die Bezeichnung „Ortskern Unterbreizbach“. 
 
 

§ 2 
Gebietsbegrenzung 

 
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan ab-
gegrenzten Flächen. Der Lageplan im Maßstab 1:2.000, in dem der räumliche Geltungsbereich des 
Sanierungsgebietes durch eine Umgrenzungslinie dargestellt ist, ist Bestandteil der Satzung und als 
Anlage beigefügt.  
 
 

§ 3 
Verfahren 

 
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Anwendung der beson-
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB ist ausgeschlossen.  
 
 

§ 4 
Genehmigungspflichten 

 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden 
Anwendung.  
 
 

§ 5 
Durchführungsfrist 

 
Die Durchführung der Sanierung gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist befristet bis zum 1.12.2033. 
und damit auf 15 Jahre. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Unterbreizbach, den 11.3.2019 
 
 
 
Roland Ernst 
Bürgermeister 
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